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Stuttgart, 25. Mai 2021 

Gebührenbescheid und Auskunftserteilung zu Ihrer Anfrage über 
fragdenstaat.de zum Betrieb der Videokonferenzplattform meet.stuttgart.de vom 

18.02.2021 (#213150) 

Sehr geehrter u 

anbei erhalten Sie die erbetene Auskunftserteilung (unter |.) und den 
Gebührenbescheid (unter Il.), außerdem finden Sie am Ende des Schreibens die 

Rechtsbehelfsbelehrung (unter IIl.). 

t. Auskunftsertellung 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir im Oktober 2020 im Rahmen einer 
freihändigen Vergabe Angebote für den Betrieb einer Videokonferenzplattform auf 

Basis jitsi eingeholt. Die Leistungsbeschreibung finden Sie in der Anlage 1 zu diesem 
Schreiben. 

Ein Angebot wurde bei den folgenden Anbietern angefordert: 

*« AlphaNodes GmbH 

»s [NS Systems GmbH 

« Horizon44 GmbH. 

Die Angebotsabfrage erfolgte gleichlautend an alle genannten Anbieter am 29. 

Oktober 2020, exemplarisch finden Sie die Anfrage an die Horizond4 in der Anlage 2. 

Von INS Systems GmbH wurde kein Angebot abgegeben, AlphaNodes GmbH teilte 
uns in einer Email vom 29.09.2020 mit, dass die in der Leistungsbeschreibung 
genannte Anzahl von Videokonferenzräumen und -teilnehmern nicht dargestellt 
werden kann und verwies auf die auf ihrer Internetseite genannten Leistungen 
(hitps /alphanodes.com/de/managed-hosiingfitsi). Somit verblieb nur das Angebot der 
Horizon44 GmbH (s. Anlage 3). 

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen der Horizond4 GmbH 
(Verpflichtungserklärung, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, Datenschutzerklärung, 
Geheimhaltungsvereinbarung und den TOMs) hat unser Datenschützer der Nutzung 
der Videokonferenzplattform zugestimmt. Durch zusätzliche organisatorische 
Maßnahmen der Landeshauptstadt Stuttgart wird sichergestellt, dass die



no 

Videokonferenzplattform nur in einer dediziert bereitgestellten Infrastruktur außerhalb 
unseres Stadinetzes beirieben werden kann. 

Mit Auftrag vom 19.10.2020 (Anlage 4} haben wir die im Angebot genannt SaaS- 
Lösung „Large“ bezogen. Die Kosten der Lösung können Sie dem Angebotsscheiben 
der Horizon44 bzw. dem Auftrag entnehmen. Es wurden keine weiteren optionalen 
Leistungen bezogen oder verrechnet. Seit dem 01. Dezember 2020 ist die 

Videokonferenzplattfiorm meet,stuitgart.de im produktiven Einsatz. Die Laufzeit beträgt 
zunächst 18 Monate. 

Il, Sebührenfestsetzung 
  

Entsprechend 8 10 Abs. 2 LIFG i.V.m. $ 2 Abs.1 der Verwaltungsgebührensatzung der 
Landeshauptstadt Stuttgart I. V. m. Ziff. 1.13 des Gebührenverzeichnisses in der 

Anlage zu dieser Satzung (vom 20. Dezember 2018, bekannt gemacht im Amtsblatt 
Nr. 51/52 vom 22. Dezember 2018; zuletzt geändert am 21.12.2020 (Amtsblatt Nr. 
52/53 vom 24. Dezember 2020)) ist von Ihnen eine Gebühr von 150,00 € zu entrichten. 

Diese Gebührenfestsetzung berücksichtig neben der Bedeutung für Sie als 
Gebührenschuldner, den Aufwand für unsere Tätigkeit von ca. 1,5 Stunde eines 
Beschäftigten im Höheren Dienst sowie mindestens einer einer Stunde im gehobenen 
Dienst. 

Ich darf Sie bitten, diesen Betrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe an die 
Stadtkasse Stuttgart auf deren Girokonto IBAN: DE28 8005 0101 0002 0024 08 bei 
der Baden-Württembergischen Bank (BIC: SOLADEST) unter Angabe des 
Buchungszeichens 5.7767.100003.5 zu bezahlen (s. beiliegende Gebührenübersicht). 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt , Marktplatz 1, 70173 
Stuttgart eingelegt werden. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen, auch gerne telefonisch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


